Italien Mailand

Es ist erstaunlich, dass Mailand nicht vorrangig fiir seine Sehenswiir-
digkeiten bertiihmt ist, denn inmitten der Wolkenkratzer verbirgt sich
so manches Kleinod. Die weltberihmte Maildnder Scala genauso wie
der schone Dom, die drittgroBte Kirche des Christentums. Sogar Le-
onardo da Vinci wirkte bei der Stadtplanung mit. Dariiber hinaus be-
herbergen die Museen und Galerien der Stadt einige der beriihmtesten

Kunstwerke der Welt.

Doch wéhrend in anderen italienischen Stadten Heilige und Kiinstler
verehrt werden, ist es in Mailand eher das Geld, das zahlt. Mailand ist
schon seit langem der wirtschaftliche Motor Italiens. Rund die Halfte
der fiihrenden Unternehmen des Landes haben hier ihren Sitz. Langst
hat sich Mailand neben Paris als Hauptstadt der Mode und des Desi-
gns etabliert. Die Stadt riickt jedes Jahr aufs Neue ins Rampenlicht,
wenn die Designer ihre neuen Kollektionen prasentieren.

Die Schule

Unsere Partnerschule befindet sich an der Piaz-
za Erculea, einem ruhigen Platz im Zentrum von
Mailand. Der Dom, Restaurants, Cafés und zwei
U-Bahn-Linien sind nur wenige Minuten zu Fuf3
entfernt.

Alle Lehrer haben einen akademischen Abschluss
und eine spezielle Fortbildung zum Fremdspra-
chenlehrer sowie langjdhrige Erfahrung im Bereich
Italienisch fiir Ausldander. Zusdtzlich nehmen sie
laufend an Weiterbildungen teil.

Der Unterricht findet in gut ausgestatteten Unter-
richtsrdumen statt. Der Computerraum, das Self-
Study-Centre und der Gemeinschaftsraum sind
den ganzen Tag Uber fiir die Teilnehmer gedffnet.
Sie erhalten den Sprachtest bereits im Vorfeld und
beginnen lhren Kurs am ersten Tag nach einer all-
gemeinen Einfiihrung.

Das abwechslungsreiche Freizeitprogramm der
Schule bietet lhnen reichlich Gelegenheit die
Stadt und auch andere Kursteilnehmer kennen zu
lernen. Der Filmclub prasentiert einmal pro Woche
italienische Filme. Nachmittags werden Besuche
in Museen und Ausstellungen arrangiert und na-
tiirlich darf auch der Aperitivo nicht fehlen, zu
dem man sich abends in einem Café oder einer Bar
trifft. Kochstunden und Weinproben geben kulina-
rische Einblicke in die italienische Lebensart.

An den Wochenenden werden Ausfllige in die Um-
gebung angeboten.

Details zur Sprachschule

Griindung: 1982

Anzahl Rdume: 11

Teilnehmer HS/ NS: 60/ 40

GruppengréBe: max. 10, @ 7

Anerkannt durch: ASILS, AISLI, EAQUALS
Internetzugang: kostenlos, W-LAN
Unterrichtsbeginn: 10:00 Uhr
Einstufungstest und Teilnahmezertifikat: ja

Eine Fotogalerie, weitere Informationen und Feedb

Standardkurs

Der Standardkurs trainiert zentrale Fertigkeiten
wie Sprechen und Horverstdndnis, Lesen und
schriftlichen Ausdruck und vermittelt Grammatik-
kenntnisse. Die Lehrbiicher werden durch authen-
tisches Material wie Magazine, Zeitschriften und
Videos ergdnzt, um die Kurse anregend und inte-
ressant zu gestalten. Besonderer Bestandteil des
Standardkurses ist die Lernaktivitdt, die am Frei-
tag Mittag ab 11:30 Uhr stattfindet. Hier wird die
Stadt zu einem Teil der Lernerfahrung. Im Unter-
richt bereiten die Kursteilnehmer jeweils Aufga-
ben vor, die dann in Gruppen oder Paaren anhand
von Texten und Bildern geldst werden. Diese Ak-
tivitdten kdnnen Sie unter anderem zum Castello
Sforzesco, zum |ED Design und anderen Sehens-
wiirdigkeiten Mailands fiihren. Der Standardkurs
kann mit 10 Einheiten Einzelunterricht kombiniert
werden, in denen Themen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Mode, Design oder Tourismus behandelt
werden kénnen, aber auch allgemeine Themen.

Intensivkurs

Der Intensivkurs kombiniert den Standardkurs mit
dem zusdtzlichen Nutzen von acht weiteren Un-
terrichtseinheiten, in denen Sie lhre Sprachkennt-
nisse in den Bereichen Konversation, Betonung
und Aussprache, Grammatik und Wortschatzer-
weiterung weiter ausbauen.

Italienisch fiir Mode und Design

Beim Kurs ,Italienisch fiir Mode und Design” neh-
men Sie am Vormittag am Standardkurs teil und
erhalten am Nachmittag weitere acht Einheiten
zum Thema Mode und Design. In den Unterricht
sind Aktivitdten integriert, die Sie in den Mode-
bezirk von Mailand fiihren. Der Kurs wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Istituto Europeo di Design
organisiert.

Einzelunterricht

Im Einzelunterricht profitieren Sie von einem pri-
vaten und individuell zugeschnittenen Unterricht.
So lernen Sie, was Sie spezifisch brauchen, lhrem
Niveau und lhrem Lernrhythmus entsprechend. Die
Inhalte sind allgemeinsprachlich ausgerichtet. Auf
Wunsch kénnen auch spezielle Themen bearbeitet
werden. Bitte fordern Sie hierfiir ein individuelles
Angebot an.

Die Unterkiinfte

Privatunterkunft

Die Unterbringung in einem italienischen Privat-
haushalt ist der beste Weg um Italienisch zu {iben.
Sie wohnen in einem Einzelzimmer mit Friihstlick
oder Halbpension. Sollten Sie sich fiir Friihstlick
entscheiden, konnen Sie die Kiiche nutzen, um
sich Abendessen zu kochen. Fiir gemeinsam Rei-
sende stehen auch Doppelzimmer zur Verfiigung.

Wohngemeinschaft

Fiir Teilnehmer, die unabhdngiger sein mochten, ist
ein Einzelzimmer in einer Wohngemeinschaft eine
gute Alternative zum Privathaushalt. Sie wohnen
immer mit mindestens einem italienischen Mitbe-
wohner und teilen sich Kiiche und Badezimmer.

s finden Sie unter www.sprachurlaub.de




Mailand

Termine & Preise (pro Person in EUR)
Standardkurs 1Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo 5 Wo VL Wo VL Tag 20 x 45 Min. / 6-10 Teiln.
nur Kurs 278 435 610 766 940 174 - Fir alle Niveaus
incl. Privat EZ UF 463 805 1165 1506 1865 359 37 Kursbeginn: siehe unten
incl. WG EZ 433 745 1075 1386 1715 329 26
Intensivkurs 1 Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo 5 Wo VL Wo VL Tag 28 x 45 Min. / 6-10 Teiln.
nur Kurs 344 550 793 988 1217 229 - Fir alle Niveaus
incl. Privat EZ UF 529 920 1348 1728 2142 414 37 Kursbeginn: siehe unten
incl. WG EZ 499 860 1258 1608 1992 384 26
Mode und Design 1Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo 5 Wo VL Wo VL Tag 28 x 45 Min. / 6-10 Teiln.
nur Kurs - 600 845 1050 1295 245 - Ab Elementarstufe
incl. Privat EZ UF - 970 1400 1790 2220 430 37 Kursbeginn: siehe unten
incl. WG EZ - 910 1310 1670 2070 400 26
Kombikurs (Aufpreis) 1Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo 5 Wo VL Wo VL Tag 1 Teiln.
10 x 45 Min. nur Kurs 324 648 972 1296 1620 324 - Fur alle Niveaus
Einzelunterricht 1Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo 5 Wo VL Wo VL Tag 20 x 45 Min. /1 Teiln.
nur Kurs 850 1630 2410 3190 3970 780 - Fir alle Niveaus
incl. Privat EZ UF 1035 2000 2965 3930 4895 965 37 Kursbeginn: jeder Montag
incl. WG EZ 1005 1940 2875 3810 4745 935 26
Zuschlage pro Woche Privatunterkunft Halbpension 45
Bildungsurlaub Intensivkurs: SH
Flughafentransfer einfach (Alternativ mit Bus/Bahn ca. 12 oder mit Taxi ca. 52 ins Stadtzentrum)
Kursbeginn 04.01., 08.02., 08.03., 12.04., 10.05., 07.06.*, 05.07.*, 02.08.*, 06.09., 04.10., 02.11., 29.11.
Teilnehmer mit Vorkenntnissen kénnen jeden Montag beginnen.
* Kursbeginn Mode und Design. Der Kurs findet nur vom 07.06.-28.08. statt.
Kein Unterricht 01.01., 06.01., 05.04., 02.06., 01.11., 07.12., 08.12., 19.12. - 01.01.11
Enthaltene Leistungen Kurs und Unterkunft wie gebucht, Einstufungstest, Betreuung durch die Mitarbeiter der Schule, Lehrmaterialien,
Teilnahmezertifikat, Freizeitprogramm, detaillierte Anreise-Informationen
Nicht enthalten Anreise, Eintrittsgelder, Tagesausflige An-/Abreise: Sonntag/Samstag

email@sprachurlaub.de ® www.sprachurlaub.de ® Telefon 030-54719430




SPRACHURLAUB]S

Tel: 030547 19430
Fax: 030547 19 460

Bitte per Fax oder Post an:

Scherer Bildungsreisen GmbH email@sprachurlaub.de
Alice-und-Hella-Hirsch-Ring 6 www.sprachurlaub.de
10317 Berlin

Buchungsformular
Angaben zum Kurs
Kursort .... ... Kursbeginn
KUPSAIT e e e e e e e e eees Anzahl der WOChEN .........ooovviviiiieee e

Anzahl der Wochenstunden ...........c.oooevviiiiiiieieeeeeeeeeiinn, VOrKENNINISSE ...

Angaben zur Unterkunft (Bitte streichen, falls Sie keine Unterkunft tiber uns buchen méchten.)
Art der Unterkunft (Das am Kursort verfigbare Angebot entnehmen Sie bitte dem Katalog, bzw. der Preisubersicht.)

O Privatunterkunft O Wohnheim / Residenz

O Wohngemeinschaft O Hotel / Pension

O Appartement / Studio O SONSHIPE: .erieiieitiiiie ettt et e e e
Art des Zimmers

O Einzelzimmer Mdochten Sie in lhrem Zimmer rauchen?

O Doppelzimmer O Ja / O Nein

Verpflegung (Je nach Verfugbarkeit am Kursort) O Halbpension

O Selbstversorgung O Vollpension

O nur Frihstick O BesoNnderheiten .........cccoovveieiiieeiiiie e

(Vegetarische Mahlzeiten, besondere Diaten, Allergien etc.)

Tag der ANFEISE......uvieeiiiciiiiee et Tag der ADIEISE .......uviiiiiiiiiie e
lhre Unterkunft ist stets ab Sonntag vor Kursbeginn bis Samstag nach Kursende fur Sie reserviert. Zusatzliche Nachte sind je nach Verfugbarkeit buchbar.

Fl ug hafentransfer (Die Preise entnehmen Sie bitte der Preisiibersicht.)

O Flughafentransfer wird selbst organisiert Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie eine detaillierte Anreisebeschreibung
um den Transfer selbst zu organisieren.
O Flughafentransfer buchen Flugnummer und Airline  .....ooovieiiiiee e
O Flugdaten werden nachgereicht Datum und Zeitpunkt der Ankunft ............cccooiiiiiiieiiiiiee s

Zur Organisation des Transfers bendétigen wir lhre genauen Anreisedaten. Falls diese noch nicht vorliegen, kdnnen sie nachgereicht werden.

Ich méchte folgende Reiseversicherung abschlieen:

O Keine Versicherung O 5-Sterne-Versicherungsschutz (Fluganreise)

O Reise-Rucktrittskosten-Versicherung O 5-Sterne-Versicherungsschutz (mit Auto, Bus oder Bahn)
Persdnliche Angaben

Name / VOIrNamME .......cccoociiiiieiiiiiie e FAX it
Strale / HAUSNI. .....oviiiiiieee e NALONAITEL .....oeovieeiiiee e
[ 74 @ ] SRR SP SRR MULLEISPraChE ....vvviiiiiiiiiie et
TeIETON e BEIUT .
MODII-TIEfON ... GEDUMSAAIUM ...
EMAIL e

Sonstiges

Wie haben Sie UNS KENNENGEIEINE?. ... ittt e oottt e e e e ettt e e e e e ate e e e e e e aasbe et e e aaneeeeaeeaantbeeeaeeaannseeaaesaannneeaaaannn
Anmerkungen

Hiermit melde ich mich verbindlich fir den oben genannten Sprachkurs an.
Die Anmeldung erfolgt in Anerkennung der Reisebedingungen des Veranstalters.

Ort, DatUmM.....cooviieeeiieeeeeeee e, (8191 (=T 6o 1 ] 1 P TTORRRR

Stand: 10.09.10



REISEBEDINGUNGEN DER FIRMA ScHERER BiLbuncsREISEN GmBH

Sehr geehrte Kunden und Interessenten von Scherer Bildungsreisen,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen, dem Kunden, und uns der Firma Scherer Bildungsreisen GmbH ,
nachstehend ,SBR" genannt, zu Stande kommenden Reisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB (Birgerliches Gesetzbuch) und die
Informationsvorschriften fiir Reiseveranstalter gemal §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung lber Informations- und Nachweispflichten nach burgerlichem Recht) und fiillen

diese aus:

1. Stellung von SBR bei
Reisebedingungen

Sprachreisen, Geltungsbereich dieser

SBR wird bezuglich der Sprachreisen fir Schiler und Erwachsene als
Reiseveranstalter entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB
und der sonstigen gesetzlichen Vorschriften filir Reiseveranstalter tatig. Die
vorliegenden Reisebedingungen gelten nur fiir die Sprachreisenangebote von SBR in
diesem Katalog, bzw. auf deren Internetseite.

2. Abschluss des Reisevertrages '

2.1.Mit der Buchung (Reiseanmeldung), welche schriftlich, telefonisch, per Fax oder
Uber das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde SBR den Abschluss des
Reisevertrages verbindlich an. Bei elektronischen Buchungen bestétigt SBR den
Eingang der Buchung unverziglich auf elektronischem Weg.

2.2.Grundlage des Vertragsangebots des Kunden sind die Reiseausschreibung und
die ergénzenden Informationen von SBR fir die jeweilige Reise, soweit diese dem
Kunden vorliegen.

2.3.Reisevermittler (z.B. Reisebiiros) und Leistungstrager, insbesondere die
Sprachschulen, Hotels und sonstige Quartiergeber, Beférderungsunternehmen) sind
von SBR nicht bevollmachtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskinfte zu geben oder
Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abandern,
Uber die vertraglich zugesagten Leistungen von SBR hinausgehen oder im
Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.

2.4.Prospekte von Leistungstragern, insbesondere Prospekte der Sprachschulen,
Orts- und Unterkunftsprospekte, die nicht von SBR herausgegeben werden, sind fir
SBR und deren Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdriickliche
Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum
Inhalt der Leistungspflicht von SBR gemacht wurden.

2.5.Der Kunde hat fir alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, fiir die er die
Buchung vornimmt, wie fiir seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung
durch ausdriickliche und gesonderte Erklarung Gbernommen hat.

2.6.Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftichen Annahmeerklarung von
SBR zustande, welche dem Kunden im Regelfall innerhalb von 7 Tagen nach
Eingang seiner Buchung zugeht.

3. Bezahlung '

3.1.Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushandigung des Sicherungsscheines
gemal § 651k BGB eine Anzahlung in H6he von 10%, max. € 200,-pro Person zur
Zahlung fallig und innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der
Buchungsbestatigung/Rechnung und des Sicherungsscheins gemal § 651k BGB zu
bezahlen.

3.2.Die Restzahlung wird 3 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fallig, sofern der
Sicherungsschein bergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 10.
genannten Grund abgesagt werden kann.

3.3.Soweit SBR zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der
Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurlickbehaltungsrecht des Kunden
gegeben ist, besteht ohne vollstdndige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch
auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen oder Aushandigung der Reiseunterlagen.
3.4.Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend
den vereinbarten Zahlungsfalligkeiten, so ist SBR berechtigt, nach Mahnung mit
Fristsetzung vom Reisevertrag zurlickzutreten und den Kunden mit Rucktrittskosten
gemal Ziffer 6. zu belasten.

4. Leistungsdnderungen i

4.1.Anderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von SBR nicht
wider Treu und Glauben herbeigefihrt wurden, sind nur gestattet, soweit die
Anderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht
beeintrachtigen.

4.2.Eventuelle Gewahrleistungsanspriiche bleiben unberiihrt, soweit die gednderten
Leistungen mit Mangeln behaftet sind.

4.3.SBR ist verpflichtet, den Kunden uber wesentliche Leistungsdnderungen
unverziiglich nach Kenntnis von dem Anderungsgrund zu informieren. Im Fall einer
erheblichen Anderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt,
unentgeltlich vom Reisevertrag zurlickzutreten oder die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn SBR in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis flr den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der
Kunde hat diese Rechte unverziiglich nach der Erklérung von SBR (iber die Anderung
der Reiseleistung oder die Absage der Reise dieser gegenliber geltend zu machen.

5. Riicktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten '

5.1.Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zuriicktreten. Der
Rucktritt ist gegentiber SBR unter der unten angegebenen Anschrift zu erklaren.
Dem Kunden wird empfohlen, den Rucktritt in Textform (schriftlich oder per E-Mail) zu
erklaren.

5.2.Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurlick oder tritt er die Reise nicht an, so verliert
SBR den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann SBR, soweit der Rucktritt
nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall hdherer Gewalt vorliegt, eine angemessene

Entschadigung fiir die bis zum Ricktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre
Aufwendungen in Abhangigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

5.3.SBR hat diesen Entschadigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter
Beruicksichtigung der Nahe des Zeitpunktes des Ricktritts zum vertraglich
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhéltnis zum Reisepreis
pauschaliert und bei der Berechnung der Entschadigung gewdhnlich ersparte
Aufwendung und gewohnlich mdgliche anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen bertcksichtigt. Die Entschadigung wird nach dem Zeitpunkt des
Zugangs der Ruicktrittserklarung des Kunden wie folgt berechnet:

Bei Flugreisen

= bis 30 Tage vor Reisebeginn 15%
= ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25%
= ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 40%
= ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 60%
= ab 06. Tag vor Reisebeginn 70%
m am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 80%
Bei eigener Anreise, Bahn- und Busreisen

= bis 22. Tag vor Reisebeginn 20%
m ab 21. Tag bis 15. Tag vor Reisebeginn 30%
= ab 14. Tag bis 7. Tag vor Reisebeginn 45%
= ab 6. Tag vor Reisebeginn 70%
m am Tag des Reiseantritts oder be iNichtantritt der Reise 90%

5.4.Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, SBR nachzuweisen, dass
dieser Uberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die
von ihr geforderte Pauschale.
5.5.SBR behalt sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine héhere,
konkrete Entschadigung zu fordern, soweit SBR nachweist, dass ihr wesentlich
hohere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht
SBR einen solchen Anspruch geltend, so ist SBR verpflichtet, die geforderte
Entschadigung unter Berlcksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und einer
etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu
belegen.
5.6.Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden
nach § 651b BGB, einen Ersatzteiinehmer zustellen, unberiihrt. Auf dieses
gesetzliche Recht wird ausdricklich hingewiesen.
5.7.Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie
einer Reisekrankenversicherung und einer Versicherung beziiglich
Rickfiihrungskosten im Krankheits- oder Ungliicksfall ausdriicklich empfohlen.

6. Umbuchungen

6.1.Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Anderungen hinsichtlich
des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder
der Beférderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung mdglich und
wird auf Wunsch des Kunden dennoch vorgenommen, kann SBR bis zu den bei den
Ricktrittskosten  genannten  Zeitpunkt der ersten  Stornierungsstufe ein
Umbuchungsentgelt von € 35,- pro Kunden erheben.

6.2.Umbuchungswiinsche des Kunden, die spater erfolgen, kénnen, sofern ihre
Durchfithrung Gberhaupt méglich ist, nur nach Rucktritt vom Reisevertrag geman
Ziffer 6. zu den dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiinschen, die nur geringfigige
Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung '

Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemaf angeboten
wurden, nicht in Anspruch aus Griinden, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen
vorzeitiger Rickreise oder aus sonstigen zwingenden Griinden), hat er keinen
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. SBR wird sich um Erstattung der
ersparten Aufwendungen durch die Leistungstrager bemiihen. Diese Verpflichtung
entfallt, wenn es sich um vollig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer
Erstattung gesetzliche oder behérdliche Bestimmungen entgegenstehen.

8. Kiindigung aus verhaltensbedingten Griinden '

8.1.SBR kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn der
Kunde ungeachtet einer Abmahnung von SBR oder deren ortliche Vertreter
nachhaltig stort oder wenn er sich in solchem MaR vertragswidrig verhélt, dass die
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

8.2.Eine Kindigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer
gegen die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt beziiglich
Drogen, Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule
oder des ortlichen Bildungstragers oder der Unterkunftseinrichtung verstoft.

8.3.Die ortlichen Vertreter von SBR, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen
und die Unterkunftsgeber, sind bevollmachtigt, Abmahnungen auszusprechen und
namens und in Vollmacht von SBR den Reisevertrag zu kiindigen.

8.4.SBR ist ferner zur fristlosen Kiindigung des Vertrages nach MaRgabe folgender
Regelungen berechtigt:




a)Wenn sich ergibt, dass der Schiler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter
schuldhaft falsche oder unvollstdndige Angaben Uber folgende vertragswesentlichen
Umsténde: Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehorigkeit),
Gesundheitsverhaltnisse des Schilers, Verschlechterung seiner schulischen
Leistungen, Essstorungen, gemacht haben oder schuldhaft ihrer vertraglichen
Verpflichtung zuwiderhandeln, SBR iiber Anderungen solcher Umsténde unverziiglich
zu unterrichten.

b)Die Kundigung ist nur zuldssig, wenn SBR die entsprechenden Umstinde bei
Vertragsabschluss nicht bekannt waren und wenn fiir das Entstehen der
Ricktrittsgriinde keine Verletzung vertraglicher Pflichten durch SBR, insbesondere
von Informationspflichten ursachlich oder mit ursachlich geworden sind.

C)Eine Kiindigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulassig,
soweit entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfacher
in der Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret
bezeichnet wurden.

d)Die Kiindigung setzt eine Abmahnung durch SBR oder deren Beauftragte voraus,
es sei denn, der Verstol oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend,
dass auch unter Berlicksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine
sofortige Kiindigung des Vertrages durch SBR gerechtfertigt ist.

e) Im Falle einer berechtigten Kindigung bleibt der Anspruch von SBR auf den
vereinbarten Gesamtpreis bestehen. SBR erstattet jedoch den Betrag zuriick, den
SBR selbst an Aufwendungen erspart oder der an SBR von 6rtlichen Partnern und
Leistungstragern zurlickerstattet wurde. Hierzu erteilt SBR im Kindigungsfall eine
nachpriifbare Abrechnung. Dem Schiler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter
bleiben Einwendungen gegen diese Abrechnung vorbehalten.

9. Obliegenheiten des Kunden, Kiindigung durch den Kunden i

9.1.Der Kunde ist verpflichtet, die ihm vor Vertragsschluss (bermittelten
Programmregeln sowie die Gesetze des Gastlandes und die Sitten und Gebrauche
des Gastlandes zu beachten, bzw. einzuhalten. Entsprechendes gilt fiir
Hausordnungen und Studienordnungen der Schulen/Universitaten.

9.2.Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mangelanzeige ist
bei Reisen mit SBR wie folgt konkretisiert

a)Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mangel unverziiglich der ortlichen
Vertretung von SBR anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

b)L"Jber die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsdaten der Vertretung
von SBR wird der Reisende spatestens mit Ubersendung der Reiseunterlagen
informiert.

c)Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine oriliche Vertretung oder
Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Reisende verpflichtet, Mangel unverziglich
direkt gegeniiber SBR unter der unten angegebenen Anschrift anzuzeigen.
d)Anspriiche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden
obliegende Riige unverschuldet unterbleibt

9.3.Lehrkréfte, Mitarbeiter von Schulen, Agenturen und Mitarbeiter von
Leistungstréagern sind nicht befugt und von SBR nicht bevollméachtigt, Mangel zu
bestatigen oder Anspriiche gegen SBR anzuerkennen.

9.4.Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeintrachtigt, so kann der
Reisende den Vertrag kiindigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines
solchen Mangels aus wichtigem, SBR erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die
Kundigung ist erst zuldssig, wenn SBR oder, soweit vorhanden und vertraglich als
Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Reiseleitung, Agentur), eine ihnen
vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe
unmdéglich ist oder von SBR oder ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die
sofortige Kiindigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden
gerechtfertigt wird.

10. Beschriankung der Haftung '

10.1.Die vertragliche Haftung von SBR fiir Schaden, die nicht Kérperschaden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt,

a)soweit ein Schaden des Kunden weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
herbeigefiihrt wird oder

b)soweit SBR fiir einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungstragers verantwortlich ist.

10.2.Die deliktische Haftung von SBR fiir Sachschaden, die nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschréankt. Diese
Haftungshéchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Mdglicherweise dariiber
hinausgehende Anspriche im Zusammenhang mit Reisegepack nach dem
Montrealer Ubereinkommen bleiben von der Beschrénkung unbertihrt.

10.3.SBR haftet nicht fiir Leistungsstérungen, Personen- und Sachschaden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. Ausflige, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen,
Beférderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort),
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestatigung
ausdricklich  und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie fur den Kunden
erkennbar  nicht Bestandteil der Reiseleistungen von SBR  sind.
SBR haftet jedoch

a)fur Leistungen, welche die Beforderung des Kunden vom ausgeschriebenen
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeférderungen
wahrend der Reise und die Unterbringung wahrend der Reise beinhalten,

b)wenn und insoweit fiir einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-,
Aufklarungs- oder Organisationspflichten von SBR ursachlich geworden ist.

Eine Haftung von SBR aus der Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt durch diese
Regelungen unberihrt.

11. Ausschluss von Anspriichen und Verjahrung i

11.1.Anspriiche wegen nicht vertragsgemaRer Erbringung der Reise hat der Kunde
innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der
Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend

nur gegenliber SBR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen.
11.2.Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Anspriiche nur geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.

11.3.Dies gilt jedoch nicht flir die Frist zur Anmeldung von Gepackschaden,
Zustellungsverzdgerungen bei Gepack oder Gepackverlust im Zusammenhang mit
Fligen. Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepackverlust, binnen 21 Tagen bei
Gepackverspatung nach Aushandigung, bei der Fluggesellschaft geltend zu machen.
11.4.Anspriiche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder
fahrlassigen Pflichtverletzung von SBR oder eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfillungsgehilfen von SBR beruhen, verjahren in zwei Jahren. Dies gilt auch fur
Anspriiche auf den Ersatz sonstiger Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob
fahrlassigen Pflichtverletzung von SBR oder eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfullungsgehilfen von SBR beruhen.

11.5.Alle Ubrigen Anspriiche nach den §§ 651c bis f BGB verjghren in einem
Jahr.Die Verjahrung nach Ziffer 11.4 und 11.5 beginnt mit dem Tag, an dem die Reise
nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.

11.6.Schweben zwischen dem Kunden und SBR Verhandlungen tber den Anspruch
oder die den Anspruch begriindenden Umsténde, so ist die Verjahrung gehemmt, bis
der Kunde oder SBR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjahrung
tritt fruhestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften '

12.1.SBR wird Staatsangehdérige eines Staates der Europaischen Gemeinschaften,
in dem die Reise angeboten wird, Uber Bestimmungen von Pass-, Visa- und
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie iiber deren evtl. Anderungen
vor Reiseantritt unterrichten. Fur Angehorige anderer Staaten gibt das zustandige
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in
der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B.
Doppelstaatsangehdrigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

12.2.Der Kunde ist verantwortlich fiir das Beschaffen und Mitfiihren der notwendigen
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll-
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften
erwachsen, z. B. die Zahlung von Riicktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt
nicht, wenn SBR schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

12.3.SBR haftet nicht fiir die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung
beauftragt hat, es sei denn, dass SBR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

13. Informationen zur Identitit ausfiihrender Luftfahrtunternehmen '

13.1.SBR informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung
von Fluggasten uber die Identitat des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens vor oder
spatestens bei der Buchung Uber die Identitat der ausfiihrenden Fluggesellschaft(en)
beziiglich samtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeférderungsleistungen.

13.2.Steht/stehen bei der Buchung die ausfiihrende Fluggesellschaft(en) noch nicht
fest, so ist SBR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfiihren wird bzw.
werden. Sobald SBR weifl3, welche Fluggesellschaft den Flug durchfiihrt, wird er den
Kunden informieren.

13.3.Wechselt die dem Kunden als ausfilhrende Fluggesellschaft genannte
Fluggesellschaft, wird SBR den Kunden unverzlglich und so rasch dies mit
angemessenen Mitteln moglich ist, Uber den Wechsel informieren.

13.4.Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black List* (Fluggesellschaften,
denen die Nutzung des Luftraumes Uber den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf
der Internetseite von SBR einzusehen und liegt in den Geschéftsraumen von SBR
bereit.

14. Rechtswahl und Gerichtsstand i

14.1.Auf das Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und SBR findet
ausschlieRlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch fir das gesamte
Rechtsverhaltnis.

14.2.Der Kunde kann SBR nur an deren Sitz verklagen.

14.3.Fir Klagen von SBR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden
maRgebend. Fir Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages,
die Kaufleute, juristische Personen des offentlichen oder privaten Rechts oder
Personen sind, die lhren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im Ausland
haben, oder deren Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von SBR vereinbart.
14.4.Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,

a)wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen
internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und SBR
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder

b)wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehért, fir den Kunden
glnstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden
deutschen Vorschriften.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschtzt; RA Noll, Stuttgart, 2004 - 2009

Reiseveranstalter ist:
Scherer Bildungsreisen GmbH
Geschéftsfiihrer: Stefan Scherer
Handelsregister AG Charlottenburg, HRB 102791
Alice-und-Hella-Hirsch-Ring 6, 10317 Berlin
Telefon: 030 / 547 19 430
Telefax: 030 / 547 19 460
E-Mail: email@sprachurlaub.de



	1.Stellung von SBR bei Sprachreisen, Geltungsbereich dieser Reisebedingungen
	SBR wird bezüglich der Sprachreisen für Schüler und Erwachsene als Reiseveranstalter entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB und der sonstigen gesetzlichen Vorschriften für Reiseveranstalter tätig. Die vorliegenden Reisebedingungen gelten nur für die Sprachreisenangebote von SBR in diesem Katalog, bzw. auf deren Internetseite. 

	2.Abschluss des Reisevertrages 
	2.1.Mit der Buchung (Reiseanmeldung), welche schriftlich, telefonisch, per Fax oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde SBR den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Bei elektronischen Buchungen bestätigt SBR den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg.
	2.2.Grundlage des Vertragsangebots des Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen von SBR für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen.
	2.3.Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger, insbesondere die Sprachschulen, Hotels und sonstige Quartiergeber, Beförderungsunternehmen) sind von SBR nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen von SBR hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
	2.4.Prospekte von Leistungsträgern, insbesondere Prospekte der Sprachschulen, Orts- und Unterkunftsprospekte, die nicht von SBR herausgegeben werden, sind für SBR und deren Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht von SBR gemacht wurden.
	2.5.Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
	2.6.Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung von SBR zustande, welche dem Kunden im Regelfall innerhalb von 7 Tagen nach Eingang seiner Buchung zugeht.

	3.Bezahlung 
	3.1.Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB eine Anzahlung in Höhe von 10%, max. € 200,-pro Person zur Zahlung fällig und innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung/Rechnung und des Sicherungsscheins gemäß § 651k BGB zu bezahlen. 
	3.2.Die Restzahlung wird 3 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 10. genannten Grund abgesagt werden kann. 
	3.3.Soweit SBR zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
	3.4.Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den  vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist SBR berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6. zu belasten.

	4.Leistungsänderungen 
	4.1.Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von SBR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamt�zuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
	4.2.Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
	4.3.SBR ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleich�wertigen Reise zu verlangen, wenn SBR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot an�zubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung von SBR über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise dieser gegenüber geltend zu machen.

	5.Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
	5.1.Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber SBR unter der unten  angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform (schriftlich oder per E-Mail) zu erklären.
	5.2.Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert SBR den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann SBR, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 
	5.3.SBR hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
	bis 30 Tage vor Reisebeginn€				15%
	ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 			25%
	ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 			40%
	ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 			60%
	ab 06. Tag vor Reisebeginn 				70%
	am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise	80%
	bis 22. Tag vor Reisebeginn 				20%
	ab 21. Tag bis 15. Tag vor Reisebeginn 			30%
	ab 14. Tag bis 7. Tag vor Reisebeginn 			45%
	ab 6. Tag vor Reisebeginn 				70%
	am Tag des Reiseantritts oder be iNichtantritt der Reise 	90%

	5.4.Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, SBR nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte Pauschale. 
	5.5.SBR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit SBR nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht SBR einen solchen Anspruch geltend, so ist SBR verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
	5.6.Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden nach § 651b BGB, einen Ersatzteilnehmer zustellen, unberührt. Auf dieses gesetzliche Recht wird ausdrücklich hingewiesen.
	5.7.Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Reisekrankenversicherung und einer Versicherung bezüglich Rückführungskosten im Krankheits- oder Unglücksfall ausdrücklich empfohlen.

	6.Umbuchungen
	6.1.Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch des Kunden dennoch vorgenommen, kann SBR bis zu den bei den Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten Stornierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 35,- pro Kunden erheben.
	6.2.Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag  gemäß Ziffer 6. zu den dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

	7.Nicht in Anspruch genommene Leistung 
	8.Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
	8.1.SBR kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von SBR oder deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
	8.2.Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer gegen die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt bezüglich Drogen, Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen Bildungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
	8.3.Die örtlichen Vertreter von SBR, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen und die Unterkunftsgeber, sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und namens und in Vollmacht von SBR den Reisevertrag zu kündigen.
	8.4.SBR ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgender Regelungen berechtigt:
	a)Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertragswesentlichen Umstände: Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des Schülers, Verschlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörungen, gemacht haben oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, SBR über Änderungen solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.
	b)Die Kündigung ist nur zulässig, wenn SBR die entsprechenden Umstände bei Vertragsabschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe keine Verletzung vertraglicher Pflichten durch SBR, insbesondere von Informationspflichten ursächlich oder mit ursächlich geworden sind. 
	c)Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulässig, soweit entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfächer in der Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet wurden.
	d)Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch SBR oder deren Beauftragte voraus, es sei denn, der Verstoß oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine sofortige Kündigung des Vertrages durch SBR gerechtfertigt ist.
	e) Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch von SBR auf den vereinbarten Gesamtpreis bestehen. SBR erstattet jedoch den Betrag zurück, den SBR selbst an Aufwendungen erspart oder der an SBR von örtlichen Partnern und Leistungsträgern zurückerstattet wurde. Hierzu erteilt SBR im Kündigungsfall eine nachprüfbare Abrechnung. Dem Schüler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen gegen diese Abrechnung vorbehalten.


	9.Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden
	9.1.Der Kunde ist verpflichtet, die ihm vor Vertragsschluss übermittelten Programmregeln sowie die Gesetze des Gastlandes und die Sitten und Gebräuche des Gastlandes zu beachten, bzw. einzuhalten. Entsprechendes gilt für Hausordnungen und Studienordnungen der Schulen/Universitäten.
	9.2.Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit SBR wie folgt konkretisiert
	a)Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen Vertretung von SBR anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
	b)Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsdaten der Vertretung von SBR wird der Reisende spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen informiert.
	c)Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertretung oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Reisende verpflichtet, Mängel unverzüglich direkt gegenüber SBR unter der unten angegebenen Anschrift anzuzeigen.   
	d)Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt

	9.3.Lehrkräfte, Mitarbeiter von Schulen, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern sind nicht befugt und von SBR nicht bevollmächtigt, Mängel zu bestätigen oder Ansprüche gegen SBR anzuerkennen.
	9.4.Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, SBR erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn SBR oder, soweit vorhanden und vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Reiseleitung, Agentur), eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von SBR oder ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

	10.Beschränkung der Haftung 
	10.1.Die vertragliche Haftung  von SBR für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
	a)soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
	b)soweit SBR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

	10.2.Die deliktische Haftung  von SBR für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
	10.3.SBR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis�tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von SBR sind. 
SBR haftet jedoch 
	a)für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
	b)wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von SBR ursächlich geworden ist.
	Eine Haftung von SBR aus der Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt durch diese Regelungen unberührt.


	11.Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
	11.1.Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber SBR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. 
	11.2.Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
	11.3.Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen.  Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, bei der Fluggesellschaft geltend zu machen.
	11.4.Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von SBR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SBR beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von SBR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SBR beruhen. 
	11.5.Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.Die Verjährung nach Ziffer 11.4 und 11.5 beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
	11.6.Schweben zwischen dem Kunden und SBR Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder SBR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

	12.Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
	12.1.SBR wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Ände�rungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
	12.2.Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nicht�befolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn SBR schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
	12.3.SBR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass SBR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

	13.Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen 
	13.1.SBR informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
	13.2.Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist SBR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald SBR weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird er den Kunden informieren.
	13.3.Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird SBR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
	13.4.Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf der Internetseite von SBR einzusehen und liegt in den Geschäftsräumen von SBR bereit. 

	14.Rechtswahl und Gerichtsstand
	14.1.Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und SBR findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
	14.2.Der Kunde kann SBR nur an deren Sitz verklagen.
	14.3.Für Klagen von SBR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von SBR vereinbart.
	14.4.Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,   
	a)wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und SBR anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
	b)wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
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